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Regeste

Regeste Art. 91 Abs. 3 SVG; Vereitelung der Blutprobe. 1. Diese Bestimmung erfasst nicht
nur die Fahrzeugführer, sondern alle Personen, die sich auf Grund von Art. 55 Abs. 1 SVG
einer Blutprobe unterziehen müssen (Erw. 3). 2. Zur Vereitelung der Blutprobe genügt, dass
der Täter mit einer solchen rechnete oder rechnen musste (Erw. 4, Bestätigung der
Rechtsprechung).

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer macht geltend, auf der Unglücksfahrt von Basel nach Aesch habe
ausschliesslich Y. den Personenwagen geführt. Dieser sei zu Recht wegen Vereitelung der
Blutprobe verurteilt worden. Y. habe sich aus eigenem Antrieb durch Führerflucht der
Verantwortung und auch der Blutprobe entziehen wollen. Der Beschwerdeführer sei in
seinem alkoholisierten Zustand auch gar nicht in der Lage gewesen, auf den Entschluss des
Fahrzeugführers einzuwirken. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass allein der
Fahrzeugführer, nicht auch der Mitfahrer wegen Vereitelung der Blutprobe im Sinne von
Art. 91 Abs. 3 SVG bestraft werden könne. Diese Auffassung stützt er auf den Randtitel des
Art. 91 SVG und die Rechtsprechung zu dieser Gesetzesbestimmung. Ferner sei das rein
passive Verhalten des Beschwerdeführers nicht daraus zu erklären, dass er mit einer
Blutprobe habe rechnen müssen, da er ja von ihr nichts zu befürchten gehabt habe. Er habe
nur aus Furcht, den Führerausweis zu verlieren, weil er das Fahrzeug einem angetrunkenen
Kollegen überliess, nicht eingegriffen.

E. 2
Verschiedene Behauptungen des Beschwerdeführers stehen im Gegensatz zu den für den
Kassationshof gemäss Art. 277 bis BStP verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz.
Danach war der Beschwerdeführer nicht so sehr betrunken, dass er die Lage nicht mehr
hätte realisieren können. Auch war er sich des Unfallgeschehens durchaus bewusst. Aus
Angst, es werde ihm wegen des vorangegangenen Alkoholkonsums der Führerausweis
entzogen, war er stillschweigend einverstanden, BGE 100 IV 258 S. 261 möglichst schnell
und heimlich von der Unfallstelle zu verschwinden.

E. 3
Art. 91 Abs. 3 SVG stellt das Verhalten desjenigen unter Strafe, der eine Blutprobe
verhindert. Trotz des Randtitels, dessen Ungenauigkeit während der Vorarbeiten zum
Gesetz anerkannt worden war, fallen nicht nur die Fahrzeugführer unter diese Bestimmung
(BUSSY und RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, N. 1 und 8 zu Art. 91;
SCHULTZ, Strafbestimmungen des SVG, S. 201). Vielmehr sind alle Personen erfasst, die
sich auf Grund von Art. 55 Abs. 1 SVG einer Blutprobe unterziehen müssen. Dazu gehören



neben dem Fahrzeugführer auch alle anderen am Unfall beteiligten Strassenbenützer. Dass
der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Unfalles Mitfahrer war, ist somit nicht
entscheidend. Vielmehr kommt es darauf an, ob er am Unfallgeschehen beteiligt war oder
nicht. Die Mitfahrereigenschaft an sich sagt nichts darüber aus, ob Art. 91 Abs. 3 SVG
anwendbar ist, wie man auf Grund von Art. 51 Abs. 2 SVG und 54 Abs. 1 VRV meinen
könnte (BUSSY und RUSCONI, op.cit., N. 1.5 i.f. zu Art. 51; SCHULTZ, op.cit., S. 214).
Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist an einem Unfall beteiligt, wer in irgendeiner Weise
am Unfallgeschehen mitgewirkt hat, unabhängig davon, ob er den Unfall verschuldete oder
auch nur verursachte ( BGE 79 IV 179 , BGE 83 IV 48 ). Selbst eine mittelbare Mitwirkung
genügt. Beteiligte sind mithin alle diejenigen, deren Verhalten für das Zustandekommen
und deswegen auch für die Abklärung des Unfalles von Bedeutung sein kann (SCHULTZ,
op.cit., S. 214). Auf Grund dieser Definition, die genau dem Sinn und Zweck des Gesetzes
entspricht, unterliegt es keinem Zweifel, dass der Beschwerdeführer am Unfall beteiligt
war. Sein Verhalten zeigt dies in mehrfacher Hinsicht. Einmal bestand zwischen dem
Überlassen des Personenwagens durch den Beschwerdeführer an den angetrunkenen Führer
und dem Unfallgeschehen ein adäquater Kausalzusammenhang. Eine solche Beziehung
zum Unfall bewirkte auch der Griff des Beschwerdeführers in das Lenkrad; dieses
Verhalten konnte ihn sogar einem Fahrzeugführer gleichstellen ( BGE 60 I 160 ). Ferner
war er Halter des Wagens und daher haftbar. Demnach war der Beschwerdeführer im Sinne
des Gesetzes BGE 100 IV 258 S. 262 am Unfall beteiligt, weshalb seine Verhinderung der
Blutprobe unter Art. 91 Abs. 3 SVG fällt.

E. 4
Gemäss ständiger Rechtsprechung des Kassationshofes bezieht sich Art. 91 Abs. 3 SVG auf
alle Fälle, in denen die Blutprobe vereitelt wird, selbst wenn eine amtliche Anordnung
derselben nicht erfolgt ist. Es genügt, dass der Täter nach den Umständen des Falles mit
einer Blutprobe rechnete oder rechnen musste ( BGE 95 IV 144 und BGE 90 IV 94 ). Dass
der Beschwerdeführer eine solche Massnahme erwartet hatte, ergibt sich aus dem
vorinstanzlichen Urteil. Dort wird ausdrücklich festgehalten, dass er subjektiv erkannt habe,
die Polizei würde wahrscheinlich eine Blutprobe anordnen. Das ist eine tatsächliche
Feststellung, die den Kassationshof bindet ( Art. 277 bis BStP ). Da der Beschwerdeführer
das Fahrzeug nicht verliess, als es mit abgestelltem Motor vor dem Rotlicht der Kreuzung
Heiligholz stillstand, und da er auch beim Halt in Aesch sich nicht der Polizei stellte, muss
geschlossen werden, dass er die gemeinsame Flucht mit Y. billigte. Damit hat er die Blut-.
probe im Sinne des Gesetzes vereitelt. Demgemäss ist der Beschwerdeführer zu Recht nach
Art. 91 Abs. 3 SVG verurteilt worden. Dispositiv
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